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Frauen 
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Brandner 
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E-Mail: gesundheit@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  ABT03VD-1403/2012-22; 

ABT08-37329/2014-38 

 Bezug: BMGF-92101/0014-

II/A/3/2016 

Graz, am 07.09.2016 

Ggst.: Ärztegesetz 1998, Bundesbegutachtung, Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu dem mit do. Schreiben vom 11. August 2016, obige Zahl, übermittelten Entwurf eines Gesetzes, 

mit dem das Ärztegesetz geändert wird, wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Zu Z 1 (§ 4 Abs. 5 und 6):  

Bei der Neufassung der Abs. 5 und 6 hinsichtlich der Erlangung der ärztlichen Berufsberechtigung 

durch Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte sollte hinterfragt werden, ob diese Regelungen 

in gleicher Weise für den Personenkreis der subsidiär Schutzberechtigten gelten sollen. 

 

Zu Z 2 (§ 9 Abs. 6 und § 10 Abs. 8) und Z 35 (§ 235 Abs. 4):  

Diese Klarstellung ist unbedingt erforderlich, um den bereits erfolgten und sicher noch 

bevorstehenden Umstrukturierungen von bereits anerkannten Ausbildungsstätten Rechnung zu tragen. 

Diese Regelung wird ausdrücklich befürwortet. 

 

Zu Z 5 bis 8 (§ 27 Abs. 1 und 2, § 29):  

Hier wären Überlegungen anzustellen, ob man hinsichtlich der Daten, die in die Ärzteliste einzutragen 

sind, Ärztinnen/Ärzte verpflichten sollte, neben der Zustelladresse auch eine E-Mail-Adresse 
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bekanntzugeben. Dies wäre im Hinblick auf den Informationsfluss (z.B. im Rahmen auftretender 

Seuchen und Epidemien) unbedingt erforderlich. Es gibt immer noch vereinzelt Ärztinnen/Ärzte, die 

sich weigern, eine E-Mail-Adresse mitzuteilen, wodurch dringende Benachrichtigungen nur sehr 

umständlich und zeitaufwendig erfolgen können und dies zu unnötigen Verzögerungen führt. 

 

Zu Z 10 (§41):  

Die in den Erläuterungen zu § 41 Abs. 1 des Entwurfs dargelegte Intention, mit dem Wegfall der 

Voraussetzung, die amtsärztliche Tätigkeit nur hauptberuflich ausüben zu können, den bestehenden 

Bedarf an Amtsärztinnen/Amtsärzten besser abdecken zu können, ist nachvollziehbar. 

  

Im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (siehe VwGH 

2009/11/0178 vom 30.9.2011) ist die Streichung des Wortes „hauptberuflich“ aber nicht ausreichend. 

Nach der einschlägigen Judikatur haben nämlich Amtsärzte, die auch eine freiberufliche Tätigkeit 

ausüben und daher ordentliche Kammerangehörige sind, Beiträge zum Wohlfahrtsfonds nach 

Maßgabe ihrer gesamten aus ärztlicher Tätigkeit erzielten Einnahmen zu entrichten.  

 

Um eine nebenberufliche amtsärztliche Tätigkeit attraktiver zu machen, sollte in § 41 Abs. 5 

klargestellt werden, dass eine Amtsärztin/ein Amtsarzt, die/der neben ihrem/seinem amtsärztlichen 

Beruf eine ärztliche Tätigkeit als Arzt für Allgemeinmedizin, approbierter Arzt oder Facharzt ausübt, 

ausschließlich hinsichtlich dieser Tätigkeit dem Ärztegesetz und somit der Verpflichtung zur Leistung 

von Beiträgen zum Wohlfahrtsfonds unterliegt.  

 

Einer Klarstellung bedarf es weiters hinsichtlich der möglichen Befangenheit einer/eines 

nebenberuflich tätigen Amtsärztin/Amtsarztes bei eigenen Patientinnen und Patienten. 

 

Zu Z 14 (§ 51 Abs. 6):  

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass in Hinkunft auch eine zwangsweise Einziehung der 

Dokumentation von verstorbenen Ärztinnen/Ärzten möglich ist. Dies ist aus Sicht der Patientenrechte 

unbedingt erforderlich. 

 

Zu Z 15 (§ 54 Abs. 2 Z 4):  

Die Erweiterung der Ausnahmetatbestände von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht wird 

insbesondere betreffend Mitteilungen bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung ausdrücklich 

befürwortet; es handelt sich dabei um eine langjährige Forderung, die nunmehr legistisch umgesetzt 

wird.  
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Zu Z 16 (§ 58a):  

Im Sinne der Judikatur des OGH war die Fortlaufhemmung gemäß dem vorliegenden Entwurf zu 

verstehen; die Klarstellung im Gesetz wird ausdrücklich begrüßt.  

 

Zu Z 22 (§ 77 Abs. 5 und 6):  

Hinsichtlich der Neuregelung des § 77 Abs. 5 Z. 3 bestehen Bedenken. Eine nachträgliche Streichung 

aus der Ärzteliste, woraus sich ergibt, dass zum Wahlstichtag keine Mitgliedschaft zur Ärztekammer 

bestanden hat, ist aufgrund möglicher Auswirkungen auf das Wahlergebnis als problematisch 

anzusehen. In diesem Zusammenhang darf auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 

hingewiesen werden.  

 

Zu Z 36 (§ 235 Abs. 14):  

Die neue Fassung des § 235 Abs. 14, wonach in Ordinationsstätten oder Gruppenpraxen, die über eine 

Bewilligung als Lehrpraxis oder Lehrgruppenpraxis verfügen, auch Turnusärzte ausgebildet werden 

dürfen, wird ausdrücklich begrüßt. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung einer 

ausreichenden Anzahl an Lehrpraxen und Lehrgruppenpraxen, denen in Hinkunft erhöhte Bedeutung 

zukommen wird.  

 

Im Rahmen der gegenständlichen Begutachtung wird auf nachstehenden zusätzlichen 

Änderungsbedarf des Ärztegesetzes 1998 hingewiesen:  

 

1) „Turnusärztepooling“:  

Von Seiten der Länder wurde im Zusammenhang mit dem Ärztegesetz mehrfach das Thema 

„Turnusärztepooling“ angesprochen, das im vorliegenden Entwurf leider keine Berücksichtigung 

erfahren hat.  

 

2) § 52c Ärztegesetz:  

Gemäß § 52c Abs. 3 Z 2 hat der Landeshauptmann im Zuge des Zulassungsverfahrens für 

Gruppenpraxen im Rahmen der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung eine begründete 

Stellungnahme der jeweiligen Landesgesundheitsplattform über das Vorliegen der Kriterien gem. 

Abs. 2 zugrunde zu legen.  

 

Mit der Gesundheitsreform 2013/2014 wurde als weiteres Organ des Landesgesundheitsfonds die 

Landes-Zielsteuerungskommission geschaffen. Zu den Aufgaben der Landes-  

Zielsteuerungskommission zählen auch die Angelegenheiten des Regionalen Strukturplans Gesundheit 

(RSG), die bisher von der Gesundheitsplattform wahrgenommen wurden. Die in § 52c Abs. 3 Z 2 

genannte Stellungnahme wäre somit von der Landes-Zielsteuerungskommission einzuholen.  
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Zur Anpassung an die geänderten Rechtsgrundlagen in der Zielsteuerung-Gesundheit wird angeregt, 

§ 52c Abs. 3 Z 2 entsprechend abzuändern, wobei auf mögliche künftige Entwicklungen Bedacht zu 

nehmen ist.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird in elektronischer Form auch dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Landesamtsdirektor 

 
Mag. Helmut Hirt 

(elektronisch gefertigt) 
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Ergeht per E-Mail: 

1. dem Präsidium des Nationalrates 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at  
 

2. allen steirischen Mitgliedern des Nationalrates 

3. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates 
4. allen Ämtern der Landesregierungen 

 

5. allen Klubs des Landtages Steiermark 

sowie der Direktion des Landtages Steiermark 

6. der Verbindungsstelle der Bundesländer 

beim Amt der NÖ Landesregierung 

 
 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 
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